
ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN der Z.I.S. Spezialbaustoffe GmbH, 

Karl- Rapp-Str.1,  

D-92442 Wackersdorf 

Gültig ab 1.3.2008 

 

1. Geltungsbereich der Allgemeinen Lieferbedin-
gungen 

1.1. Für alle Lieferungen, die zwischen der Z.I.S. Spezi-
albaustoffe GmbH (nachfolgend "Z.I.S.") und Kunden 
(nachfolgend "Kunde") im Hinblick auf Produkte des je-
weils gültigen Lieferprogramms von Z.I.S. („Produkte“) 
vertraglich vereinbart werden, gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Lieferbedingungen („AGB“). 
"Produkte" sind auch von Z.I.S. speziell für den Kunden 
angefertigte Gegenstände aller Art. Der Kunde erklärt mit 
Vertragsschluss sein Einverständnis mit den nachfolgend 
aufgeführten AGB. Diese AGB gelten auch für alle künfti-
gen Geschäfte zwischen Z.I.S. und dem Kunden, selbst 
wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

1.2. Von den hier aufgeführten AGB abweichende oder 
ergänzende Bedingungen finden keine Anwendung, es 
sei denn, Z.I.S. hat ihrer Geltung zuvor ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. Diese AGB gelten auch dann, 
wenn Z.I.S. in Kenntnis entgegenstehender oder abwei-
chender Bedingungen des Kunden dessen Angebote 
vorbehaltlos annimmt oder Produkte vorbehaltlos liefert. 
Z.I.S. hat das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn 
der Kunde diesen AGB widerspricht. In diesem Fall ste-
hen dem Kunden keine Ansprüche gegen Z.I.S. zu. 

1.3. Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB sowie 
Nebenabreden bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 
Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Erfordernis.  

1.4. Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern, ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 
Abs.1 BGB. 

2. Angebot und Vertragsschluss 

2.1. Alle Angebote von Z.I.S. sind freibleibend und un-
verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist 
enthalten.  

2.2. Soweit der Kunde ein Vertragsangebot abgibt, ist er 
mangels anderer ausdrücklicher Erklärung zwei Wochen 
an sein Angebot gebunden. 

2.3. Ein Kaufvertrag kommt zustande, wenn Z.I.S. mit 
dem Kunden einen schriftlichen Vertrag schließt oder 
wenn Z.I.S. die Annahme der Bestellung des Kunden in-
nerhalb der Frist nach 2.2 bestätigt oder die Lieferung 
ausführt (maßgeblich: Zeitpunkt der Versendung der Pro-
dukte). Führt Z.I.S. die Bestellung nach Ablauf dieser 
Frist aus, so kommt der Vertrag dennoch zustande, so-
fern nicht der Kunde die gelieferten Produkte unverzüg-
lich zurücksendet. 

2.4. Mündliche Abreden, die vor Vertragsschluss getrof-
fen wurden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. 

2.5. Sämtliche Angaben im Lieferprogramm von Z.I.S., 
in Katalogen, Prospekten und sonstigen Werbeschriften, 
in Spezifikationen und sonstigen technischen Lieferbe-
dingungen, in Zertifikaten und in sonstigen Formularen 
stellen Beschaffenheitsangaben und keine Garantien im 
Sinne von § 276 Abs.1 BGB dar. 

2.6. Angaben nach Ziffer 2.5 zu den von Z.I.S. herge-
stellten und/oder vertriebenen Produkten (zum Beispiel 
Angaben zu Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belast-
barkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie alle 
Darstellungen derselben (zum Beispiel Zeichnungen und 

Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht 
die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck 
eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Handelsübliche 
Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 
Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen dar-
stellen sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwer-
tige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.  

3. Liefertermin und höhere Gewalt 

3.1. Die Lieferung der Produkte erfolgt grundsätzlich nach 
vorheriger Abstimmung mit dem Kunden. Für den Umfang 
der Lieferungen sind die beiderseitigen in Textform gehal-
tenen Erklärungen maßgebend, soweit sie übereinstimmen. 
Ist ein Auftrag erteilt worden, ohne dass solche beiderseiti-
gen übereinstimmenden Erklärungen vorliegen, so ist für 
den Umfang der Lieferungen die schriftliche Auftragsbestä-
tigung von Z.I.S. maßgebend, es sei denn, dass der Kunde 
unverzüglich widerspricht. 

3.2. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden 
zumutbar sind. 

3.3. Sofern nicht eine feste Frist oder ein fester Termin 
zugesagt oder vereinbart ist, stellen von Z.I.S. in Aussicht 
gestellte Fristen und Termine für Lieferungen nur eine un-
gefähre Angabe dar, deren Einhaltung von der Verfügbar-
keit der Zulieferteile, Produktionsbedingungen und Trans-
portbedingungen abhängt. Sofern Versendung vereinbart 
wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf 
den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer 
oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.  

3.4. Die Einhaltung von vereinbarten Fristen für Lieferun-
gen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher etwaiger 
vom Kunden zu erbringender Vorleistungen (insbesondere: 
zu liefernder Unterlagen) sowie die Einhaltung der verein-
barten Zahlungsbedingungen und sonstigen vertraglichen 
und/oder gesetzlichen Verpflichtungen durch den Kunden 
voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig 
erfüllt, so verlängern sich die Fristen um die Dauer der ein-
getretenen Verzögerung. Dies gilt nicht, wenn Z.I.S. die 
Verzögerung zu vertreten hat. 

3.5. Z.I.S. haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder 
für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt 
oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
vorhersehbare Ereignisse verursacht worden sind, die Z.I.S. 
nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse Z.I.S. die Lie-
ferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist, ist Z.I.S. zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei 
Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Lie-
fer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- 
oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zu-
züglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden 
infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder 
Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche 
Erklärung in Textform gegenüber Z.I.S. vom Vertrag zurück-
treten.  

3.6. Als höhere Gewalt im Sinne von Ziffer 3.5 gelten alle 
unvorhersehbaren Ereignisse oder solche Ereignisse, die au-
ßerhalb des Einflussvermögens der Vertragspartner liegen 
und deren Auswirkungen auf die Vertragserfüllung durch zu-
mutbare Bemühungen der Vertragspartner nicht verhindert 
werden können. Hierzu zählen insbesondere aber nicht ab-
schließend Krieg (erklärt oder nicht), kriegsähnlicher Zustand, 
Aufruhr, Tumult, Ausschreitungen, Blockade, Embargo, Re-
gierungsanordnung, Sabotage, Streiks, Bummelstreiks, Aus-
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sperrung, Arbeitskämpfe, Epidemie, Feuer, Überschwem-
mungen, Sturmfluten, Taifun, Orkan oder andere Unwetter 
im Ausmaß einer Katastrophe, Erdbeben, Erdrutsch, Blitz-
schlag, allgemeiner Werkstoffmangel, schwere Transport-
unfälle, Rohstoffverknappung, Betriebsstörungen aller Art 
und Neufertigung wichtiger Anlageteile aus Gründen, auf 
die Z.I.S. keinen Einfluss hat, soweit dies zur Verlängerung 
von Lieferfristen führt.  

3.7. Dem Kunden ist bekannt, dass Z.I.S. für die Herstel-
lung und/oder den Vertrieb der Produkte ihrerseits Materia-
lien von Zulieferern bezieht. Sofern sich die Zulieferung 
solcher Materialien durch Zulieferer aus Gründen verzögert, 
die Z.I.S. nicht zu vertreten hat, verlängert sich gegenüber 
dem Kunden die Lieferzeit entsprechend. Z.I.S. wird dies 
dem Kunden unverzüglich nach Kenntniserlangung von 
solchen Verzögerungen von Zulieferungen mündlich oder in 
Textform mitteilen.  

3.8. Gerät Z.I.S. mit einer Lieferung oder Leistung in Ver-
zug, so ist die Haftung von Z.I.S. auf Schadensersatz nach 
Maßgabe der Ziffern 10 und 11 dieser AGB beschränkt.  

4. Kaufpreis 

4.1. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigun-
gen oder Angebotsschreiben durch Z.I.S. aufgeführten 
Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonder-
leistungen werden gesondert berechnet.  

4.2. Die Preise verstehen sich, sofern nicht anders ver-
einbart, in EURO ab Werk Altenbeken-Buke ohne Verpa-
ckung, Versandkosten, Versicherung und ohne Umsatz-
steuer. Die Umsatzsteuer wird in der Rechnung mit dem 
zur Zeit der Lieferung jeweils geltenden deutschen Steu-
ersatz gesondert ausgewiesen. 

4.3. Vom Kunden gewünschte oder vom Lieferer erfor-
derlich gehaltene Verpackung sowie Lieferkosten werden 
zu den im Zeitpunkt der Lieferung geltenden Selbstkos-
tenpreisen berechnet. 

4.4. Bei Lieferfristen von über 3 Monaten ist Z.I.S. be-
rechtigt, die vereinbarten Preise um Kostensteigerungen 
zu erhöhen, die während des Herstellungsprozesses ein-
getreten sind und deren Entstehen Z.I.S. nicht zu vertre-
ten hat. 

5. Zahlungsbedingungen 

5.1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Rech-
nungsbetrag innerhalb von 10 Kalendertagen nach Rech-
nungserhalt ohne Skontoabzug zur Zahlung fällig. 

5.2. Zahlungen des Kunden sind auf dessen Kosten und 
Gefahr an den Sitz von Z.I.S. zu übermitteln. Zur Zahlung 
durch Schecks oder Wechsel ist der Kunde nur berech-
tigt, wenn dies mit Z.I.S. besonders vereinbart ist. Der 
Kunde ist dann verpflichtet, Z.I.S. entstandene Wechsel- 
und Diskontspesen zu erstatten. 

5.3. Soweit der Kunde den Kaufpreis durch Scheck, 
Wechsel oder sonstige Zahlungsmittel bezahlt, erlischt 
die Kaufpreisschuld erst mit endgültiger und vorbehalts-
loser Gutschrift des Gegenwerts auf dem Konto von 
Z.I.S. Erst in diesem Zeitpunkt erlischt auch der Eigen-
tumsvorbehalt von Z.I.S nach Ziffer 9. 

5.4. Abweichend von § 286 Abs.3 BGB kommt der Kun-
de auch dann in Verzug, wenn er nicht innerhalb der in 
Ziffer 5.1 bestimmten Zahlungsfrist die geschuldete Leis-
tung erbringt (§ 286 Abs.2 Nr.2 BGB). 

5.5. Sind Teilzahlungen vereinbart, so wird der gesamte 
Restkaufpreis sofort zur Zahlung fällig, wenn der Kunde 
mit einer Rate ganz oder teilweise länger als 14 Tage in 
Verzug ist. Z.I.S. ist zur Fälligstellung des gesamten 
Kaufpreises darüber hinaus auch dann berechtigt, wenn 
nach Vertragsschluss Vermögensverschlechterungen 
eintreten bzw. erstmalig erkennbar werden, hierdurch die 
Gegenleistung von Z.I.S. gefährdet erscheint und Z.I.S. 
den Kunden zuvor unter Fristsetzung vergeblich aufge-

fordert hat, wegen der eingetretenen Vermögensver-
schlechterung angemessene Sicherheit zu leisten. 

5.6. Der Kunde darf nur mit unbestrittenen, anerkannten 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen auf-
rechnen. 

5.7. Gegenüber Ansprüchen von Z.I.S. kann sich der Kun-
de auf Zurückbehaltungsrechte nur insoweit berufen, als 
die Gegenansprüche unbestritten, anerkannt oder rechts-
kräftig festgestellt sind. 

5.8. Mahnungen des Kunden bedürfen stets der Textform. 

6. Rücknahme von Produkten  

Der Kunde stellt Z.I.S. von etwaigen gesetzlichen Rück-
nahmepflichten und damit im Zusammenhang stehenden 
Ansprüchen Dritter frei. 

7. Erfüllungsort, Gefahrübergang 

7.1. Soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde, ist Leistungs- und Erfüllungsort der Geschäftssitz 
von Z.I.S. 

7.2. Mit der Übergabe der bestellten Produkte an den 
Spediteur oder Frachtführer geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs auf den Kunden über. Auf Wunsch und Kosten 
des Kunden kann die Lieferung durch Z.I.S. gegen die vom 
Kunden genannten Risiken versichert werden. 

7.3. Wird der Versand oder die Zustellung der Produkte 
aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, verzögert, so 
geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den 
Kunden über.  

8. Annahmeverzug 

8.1. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des 
Kunden oder aus von ihm zu vertretenen Gründen um mehr 
als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft ver-
zögert, so kann Z.I.S. dem Kunden für jeden angefangenen 
Monat Lagerkosten in Höhe von 0,5 % des Preises der Ge-
genstände der Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 %, 
berechnen. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lager-
kosten bleibt beiden Vertragsparteien unbenommen. 

8.2. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Z.I.S. dar-
über hinaus berechtigt, alle sonstigen hierdurch entstehen-
den Mehrkosten vom Kunden ersetzt zu verlangen. 

9. Eigentumsvorbehalt 

9.1. Z.I.S. behält sich hiermit das Eigentum an den von ihr 
gelieferten Produkten bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises samt aller Nebenforderungen (z. B. Wechsel-
kosten, Finanzierungskosten, Zinsen) für die jeweils gelie-
ferte Produkte vor.  

9.2. Soweit rechtlich zulässig, erstreckt sich der Eigen-
tumsvorbehalt nach Ziffer 9.1 auch auf alle im Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses bereits entstandenen Forderun-
gen. Er erlischt erst mit der vollständigen Bezahlung aller 
Forderungen von Z.I.S. aus der Geschäftsverbindung. 
Maßgebend hierfür ist jeweils der von Z.I.S. anerkannte 
Saldo. 

9.3. Bis zur Erfüllung des jeweiligen Zahlungsanspruchs 
bzw. im Fall der Ziffer 9.2 bis zur Erfüllung sämtlicher Zah-
lungsansprüche aus der Geschäftsverbindung ist eine Ver-
wertung oder Sicherungsübereignung des Produktes unter-
sagt. Erwirbt der Kunde das Produkt zum Zwecke der Wei-
terveräußerung, ist er widerruflich berechtigt, das Produkt 
im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges 
weiterzuveräußern. Die Veräußerungsbefugnis erlischt mit 
Zahlungseinstellung und bei Beantragung der Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens.  

9.4. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde 
bereits jetzt die sich hieraus ergebenden Forderungen in 
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Höhe des Kaufpreises (einschließlich Mehrwertsteuer) an 
Z.I.S. ab, bleibt aber widerruflich zur Einziehung ermäch-
tigt. Auch Z.I.S. kann die Forderungen einziehen und den 
Drittschuldner von der Abtretung benachrichtigen, soweit 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ord-
nungsgemäß nachkommt. Der Kunde ist verpflichtet, die 
zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen.  

9.5. Übersteigen die Z.I.S. aufgrund des Eigentumsvor-
behalts zustehenden Sicherungen den Kaufpreis um 
mehr als 20 %, gelten die Sicherungen insoweit als frei-
gegeben.  

9.6. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist der 
Kunde verpflichtet, die von Z.I.S. gelieferten Produkte 
pfleglich zu behandeln. 

9.7. Tritt Z.I.S. bei vertragswidrigem Verhalten des Kun-
den – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zu-
rück, so ist Z.I.S. berechtigt, die gelieferten Produkte 
herauszuverlangen.  

10. Schutzrechte 

Z.I.S. gewährleistet nur, dass die gelieferten Produkte 
keine Patente, Lizenzen oder sonstigen gewerblichen 
Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter im Herstellungs-
land verletzen. 

11. Gewährleistungsansprüche; Haftung für Ver-
tragsverletzung 

11.1. Ist ein geliefertes Produkt im Zeitpunkt des Gefahr-
übergangs mangelhaft, so ist Z.I.S. abweichend von 
§ 439 Abs.1 BGB berechtigt, nach seiner Wahl fehlerfreie 
Produkte zu liefern oder das gelieferte Produkt nachzu-
bessern. Im Falle der Mangelbeseitigung ist Z.I.S. ver-
pflichtet, alle hierzu erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass 
die gelieferten Produkte an einen anderen Ort als den 
Sitz oder die gewerbliche Niederlassung des Kunden 
verbracht wurden, ohne dass dies dem bestimmungsge-
mäßen Gebrauch der Produkte entspricht. Z.I.S. erstattet 
stets nur die Kosten des günstigsten Versandweges.  

11.2. Im Falle einer unerheblichen Minderung des Wertes 
oder der Tauglichkeit der gelieferten Produkte ist Z.I.S. 
über § 439 Abs. 3 BGB hinaus berechtigt, eine Nacherfül-
lung nach § 437 Nr. 1 BGB zu verweigern und den Kun-
den statt der Nacherfüllung auf die Rechte nach § 437 
Nr. 2 BGB (Minderung oder Rücktritt) zu verweisen. Dies 
gilt nicht, wenn der Kunde nachweist, dass er trotz der 
Unerheblichkeit des Mangels ein berechtigtes Interesse 
an einer Nacherfüllung hat und die Minderung oder der 
Rücktritt daher keine gleichwertigen Rechtsbehelfe dar-
stellen; eine Nachbesserung kann der Kunde jedoch 
auch in diesem Fall nur dann verlangen, wenn die Kosten 
der Nachbesserung in einem angemessenen Verhältnis 
zum Wert des gelieferten Produkts stehen. 

11.3. Schlägt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung 
fehl (§ 440 S.2 BGB), kann der Kunde nach seiner Wahl 
Herabsetzung des Kaufpreises verlangen oder vom Ver-
trag zurücktreten. Weitergehende gesetzliche Ansprüche 
bleiben unberührt. 

11.4. Die Sachmängelhaftung ist ausgeschlossen für 
Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehler-
hafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Be-
anspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel sowie äußerer 
Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht voraus-
gesetzt sind. Z.I.S. haftet ebenfalls nicht für die Folgen 
einer durch den Kunden oder Dritte unsachgemäß vorge-
nommenen Änderung der gelieferten Produkte. Vorbe-
haltlich abweichender Vereinbarung leistet Z.I.S. eben-
falls keine Gewähr für Umstände, die außerhalb der Pro-
dukte liegen; dies gilt insbesondere für die Verwendungs-
fähigkeit der Produkte zusammen mit anderen Kompo-
nenten des Kunden oder dritter Personen. 

11.5. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, so gilt 
die Bestimmung des § 377 HGB. Zur Wahrung seiner Ge-
währleistungsansprüche ist der Kunde verpflichtet, eine 
Eingangsprüfung durchzuführen und festgestellte Mängel 
oder vertragswidrige Mängelabweichungen unverzüglich 
schriftlich zu rügen. Die bloße Rücksendung des gelieferten 
Produkts gilt nicht als Mängelrüge. Diese Rügepflicht gilt 
auch für wiederholt auftretende Mängel. Die gelieferten 
Produkte gelten als genehmigt, wenn Z.I.S. nicht eine 
Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder ande-
rer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Un-
tersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen 
nach Ablieferung des Produkts oder ansonsten binnen sie-
ben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder 
dem Zeitpunk, in dem der Mangel für den Kunden bei nor-
maler Verwendung des Produkts ohne nähere Untersu-
chung erkennbar war, in Textform zugegangen ist.  

11.6. Z.I.S. haftet in Bezug auf die Kaufsache für die 
schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten so-
wie für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit durch die Kaufsa-
che nach den gesetzlichen Bestimmungen. In gleicher 
Weise haftet Z.I.S. für Schäden, die auf einem vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen eigenen Verhalten oder einem 
entsprechenden Verhalten seiner Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen sowie nach den zwingenden Vorschriften 
des Produkthaftungsgesetzes. 

Soweit die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 2 nicht vorlie-
gen, ist in Bezug auf die Kaufsache jegliche Schadener-
satzhaftung für Vertragsverletzung ausgeschlossen; Z.I.S. 
haftet - vorbehaltlich der Sätze 1 bis 3 - insbesondere nicht 
für Schäden, die an anderen Gegenständen oder Rechts-
gütern als dem gelieferten Produkt selbst entstanden sind 
(Mangelfolgeschäden). 

11.7. Für Fehler und Mängel des Produkts kann der Kunde 
Schadensersatz statt der Leistung nach § 281 BGB nur 
verlangen, wenn er bei der Fristsetzung hinreichend deut-
lich darauf hingewiesen hat, dass er nach erfolglosem Ab-
lauf der Frist statt der Leistung oder Nacherfüllung auch 
Schadensersatz geltend machen werde. 

11.8. Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Gewährleis-
tung beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit Abnahme 
erfolgt ist, ab Abnahme; § 438 Abs.3 BGB bleibt unberührt. 

12. Sonstige Haftung 

12.1. Eine Haftung für andere als die in Ziffer 11 geregelten 
Ersatzansprüche ist ausgeschlossen, es sei denn, Z.I.S., 
seinen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen fällt Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. 

12.2. Schadenersatzansprüche, die auf zwingenden Be-
stimmungen des Produkthaftungsgesetzes beruhen sowie 
Ansprüche wegen schuldhaft verursachter Körperschäden, 
bleiben unberührt. Dasselbe gilt für die gesetzlichen Scha-
denersatzansprüche wegen verschuldeter Unmöglichkeit 
oder anfänglichem Unvermögen. 

12.3. Soweit Schadenersatzansprüche gegen Z.I.S. ausge-
schlossen sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönli-
che Schadenersatzhaftung ihrer Angestellten, Arbeitneh-
mer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

12.4. Wird Z.I.S. die ihr obliegende Leistung aus einem von 
ihr zu vertretenden Grunde unmöglich, ist der Kunde be-
rechtigt, Schadenersatz zu verlangen. Der Schadenersatz-
anspruch ist begrenzt auf einen Betrag in Höhe von 10 % 
des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen Un-
möglichkeit nicht zweckdienlich in Betrieb genommen wer-
den kann. Dies gilt nicht, soweit Z.I.S. Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

12.5. Kommt Z.I.S. in Verzug, so kann der Kunde, sofern er 
glaubhaft macht, dass ihm ein Schaden entstanden ist, ei-
ne Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzugs 
in Höhe von 0,5 % des Preises für den Teil der gelieferten 
Produkte verlangen, der wegen des Verzuges nicht zweck-
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dienlich in Betrieb genommen werden kann. Insgesamt 
ist der zu ersetzende Schaden auf 5 % des Preises des 
Teils der gelieferten Produkte beschränkt, der wegen des 
Verzugs nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen 
werden kann. Darüber hinausgehende Schadenersatzan-
sprüche des Kunden sind ausgeschlossen. Die Sätze 1 - 
3 gelten nicht im Falle des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit. 

13. Schlussbestimmungen 

13.1. Z.I.S. behält sich die jederzeitige Änderung dieser 
AGB vor. 

13.2. Soweit gesetzlich zulässig, ist Gerichtsstand der 
Sitz von Z.I.S. Diese ist jedoch berechtigt, den Kunden 
auch an dessen Wohnsitzgericht zu verklagen.  

13.3. Sofern im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist Er-
füllungsort der Geschäftssitz von Z.I.S. 

13.4. Auf den Vertrag und auf alle Ansprüche, die aus 
oder anlässlich dieses Vertrages entstehen, ist das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland anwendbar, unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts (CISG).  

13.5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden oder sollte sich in diesen Allgemeinen Lie-
ferbedingungen eine Lücke befinden, so wird hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung ist eine solche 
wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die dem Sinn und 
Zweck der unwirksamen Bestimmung, insbesondere ihrer 
wirtschaftlichen Intention entspricht. Im Falle einer Lücke 
ist diejenige Bestimmung zu vereinbaren, die nach dem 
Sinn und Zweck des Vertrages vereinbart worden wäre, 
hätte man diesen Punkt von vornherein bedacht. 


